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► Nr.  VO/2020/09296
öffentlich

Lübeck, 07.09.2020
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Bearbeitung: Michael Thomsen (E-Mail: michael.thomsen@luebeck.de Telefon: 122-1029)

Petition nach § 16e Gemeindeordnung-SH - Einführung einer Nut-
zungsgebühr im Bereich des Grünstrandes Travemünde
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

14.09.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
24.09.2020 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft nimmt die Stellungnahme des Fachbereichs Wirtschaft und Soziales, Be-
reich 2.830 – Kurbetrieb Travemünde vom 08.09.2020 (Anlage 2) zur Kenntnis und stimmt 
dieser zu.
Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.830 Kurbetrieb Travemünde zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Die Interessen von Kindern und Jugendli-
chen sind nicht unmittelbar berührt.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
§ 16e GO-SH

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 2)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:
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Begründung:
Frau Schröder bittet um die Einführung einer Nutzungsgebühr im Bereich des Grünstrandes 
Travemünde (Anlage 1).
Anlagen:
Anlage 1 Petition
Anlage 2 Stellungnahme Verwaltung

Bürgermeister Jan Lindenau
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Anlage 2 zu Vorlage: VO/2020/09296 

 

Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales                                          Lübeck, den 08.09.2020 

Bereich 2.830 – Kurbetrieb Travemünde 

 

 

 

 

Stellungnahme des Kurbetriebs Travemünde zu der Petition gemäß § 16e GO vom 

31.08.2020 

hier: Eingabe Schröder – Einführung einer Nutzungsgebühr im Bereich des 

Grünstrandes Travemünde 

 

 

Der Kurbetrieb betreibt für die Unterhaltung und Ausstattung der Fläche einen erheblichen 

finanziellen Aufwand, daher ist die Einführung einer Nutzungsgebühr für die 

Liegewiese/Grünstrand Kaiserallee grundsätzlich möglich und auch gerechtfertigt.  

 

In welcher Form die Gebühr erhoben wird und in welcher Satzung sie verankert wird, wäre 

dann Gegenstand eines entsprechenden Prüfverfahrens unter Einbeziehung der zu 

beteiligenden Bereiche der HL. 

 

Dieses setzt jedoch voraus, dass die Bürgerschaft der HL einen entsprechenden Beschluss 

fasst. Ein entsprechender interfraktioneller Antrag ist bereits von der SPD Fraktion und der 

CDU Fraktion in der letzten Bürgerschaft gestellt worden. Die Behandlung soll in der 

nächsten Bürgerschaft erfolgen.  

 

Mehr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. 

 

gez. Uwe Kirchhoff 

Kurdirektor 
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